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Vorwort 

Dieses Büchlein soll Studierende aller Semester sowie Referenda-
rinnen und Referendare beim Wiederholen und Vertiefen strafrechtli-
cher Standardprobleme unterstützen. Es ist der zweite Teil der in der-
selben Reihe erschienenen „Meinungsstreite zum Strafrecht AT und 
BT/1“ sowie der „Meinungsstreite zum Strafrecht BT/3“. Als ideale 
Ergänzung eignet sich der ebenfalls in der Reihe erschienene Band 
„Definitionen und Schemata Strafrecht“. 

Für die vielen guten Anmerkungen von Leserinnen und Lesern der 
ersten beiden Auflagen möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich 
bedanken. Über konstruktive Kritik und weitere Verbesserungsvor-
schläge freuen wir uns auch weiterhin unter jurakompakt@beck.de. 

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein effizientes Lernen 
und viel Glück und Erfolg für die Prüfungen! 

 
Greifswald/München, im Juni 2017 Christian Fahl 

Klaus Winkler 

Zum Gebrauch 

Meinungsstreite kommen nur an einer Stelle der Klausur und Haus-
arbeit vor, nämlich dort, wo es mehrere Auslegungen gibt oder mehre-
re Auslegungen möglich erscheinen. Dann muss entschieden werden, 
welche die richtige ist, bevor der Subsumtionsvorgang mit der Conclu-
sio („Also ist x gegeben/nicht gegeben“) abgeschlossen werden kann – 
es sei denn, sie führen in concreto zu demselben Ergebnis, dann kann 
der Streit im Ergebnis (aber auch nur im Ergebnis) „offen“ bleiben. Da 
es dabei immer um die richtige Auslegung (eines Wortes, eines Satzes, 
eines ganzen Gesetzes) geht, sind Bezugnahmen auf die konkret han-
delnden Personen hier (wie auch bei der Definition eines Merkmals) zu 
vermeiden und der Streit immer abstrakt – d.h. losgelöst (vom Sach-
verhalt) – zu entscheiden (richtig: „Eine Meinung verlangt, dass der 
Täter …“; falsch: „Eine Meinung verlangt, dass der A …“). Erst bei 
der Subsumtion des Sachverhaltes unter den durch die Definition oder 
den Meinungsstreit konkretisierten Obersatz dürfen wieder Teile des 



Zum Gebrauch VI

ausgeteilten Sachverhaltstextes auftauchen. Bei der Darstellung von 
Meinungsstreitigkeiten sollte man nicht gleich mit der Tür ins Haus 
fallen, sondern zunächst einmal sagen, worin das Problem liegt. Das 
kann mit einer (abstrakt formulierten) Frage geschehen („Fraglich ist, 
wie der Hintermann zu bestrafen ist, wenn sich der Vordermann irrt“) 
oder auch nur mit einem Stichwort, wenn das Problem darunter be-
kannt ist („error in persona“). Als nächstes kann noch der Satz folgen: 
„Das ist streitig“ (zur Abwechslung: „umstritten“, oder falls man dar-
über nur streiten kann, aber gar nicht streitet, „zweifelhaft“). Außer-
dem braucht man dafür mindestens zwei Meinungen oder Möglichkei-
ten (hier: „e.M.“, „a.M.“ für „eine Meinung, andere Meinung“) und ein 
Argument gegen die erste und für die zweite (hier: „(dagg.)“ für: „Da-
gegen spricht aber …“). Dann noch kurz die Conclusio (s.o.) und 
schon kann man sich dem nächsten Tatbestandsmerkmal zuwenden 
usw. Dass es (natürlich) auch Argumente gegen die zweite Meinung 
gibt – sonst würde ja die erste Meinung nicht existieren (besser nicht 
„M.M.“, sondern neutral „andere Meinung“, es könnte ja sein, dass 
ausgerechnet dieser Korrektor ihr anhängt) – unterschlagen wir am 
besten. Andernfalls benötigten wir aus logischen Gründen, um weiter-
zukommen, ein weiteres Argument, das dieses wieder entkräftet (und 
damit entweder wieder für diese Meinung oder für eine dritte spricht). 
Am besten beginnt man – wie bei Tatbeständen, z.B. bei der Abgren-
zung von Betrug und Diebstahl, mit dem, was man ablehnt. Dazu muss 
man freilich vorher wissen, welcher Meinung man folgen möchte. Da-
bei hilft die Erstellung einer Lösungsskizze vor der Niederschrift. Will 
man auf Nummer sicher gehen, folgt man der „h.M.“, die deshalb 
meistens unten steht. Doch sollte man diese nicht so nennen, weil es 
erstens kein Argument ist, dass eine Meinung von der Mehrzahl vertre-
ten wird, und zweitens niemand so genau sagen kann, ob es tatsächlich 
die „herrschende“ Meinung ist. Man kann den (jeden!) Streit aber auch 
„umdrehen“, also die im Buch als letzte Meinung dargestellte voran-
stellen, ablehnen und der ersten folgen: Dafür braucht man dann dasje-
nige Argument, das für diese Meinung spricht und hier gelegentlich 
mit „(arg.)“ für „argumentum“ bezeichnet wird (manchmal aber auch 
in der Darstellung dieser Meinung, häufig hinter einem Semikolon, 
versteckt ist). Innerhalb derselben Klausur oder Hausarbeit darf man 
aber nicht einmal dieser und ein anderes Mal der anderen Meinung fol-
gen!  
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